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Veränderungen des Versicherungsvertrags durch 
den Versicherer der Betreuungsbehörde anzeigen
Sie sind Versicherer und es haben sich Veränderungen ergeben, die sich auf den 
Versicherungsvertrag auswirken? Dann müssen Sie diese Veränderungen der 
Betreuungsbehörde anzeigen. Hier erfahren Sie mehr zu dem Thema.

Basisinformationen

Berufliche Betreuer:innen müssen eine Berufshaftpflichtversicherung haben.

Ergeben sich Änderungen im Versicherungsvertrag oder wird der Versicherungsvertrag 
beendet oder gekündigt, muss der Versicherer das bei der zuständigen Stammbehörde 
anzeigen. Die Anzeige muss bei der Stammbehörde gemacht werden, die für die 
Registrierung des Betreuers oder der Bertreuerin zuständig gewesen ist.

Die Mitteilungen und Nachweise zu diesen Änderungen müssen selbstständig abgeben 
werden. Eine Erinnerung zur Abgabe erfolgt nicht.

Voraussetzungen

In Versicherungsverträgen muss der Versicherer dazu verpflichtet werden, dass er 
Veränderungen, die Beendigung oder die Kündigung des Versicherungsvertrags der 
Stammbehörde unverzüglich mitteilt. 

Mit Veränderungen ist jede Änderung des Versicherungsvertrages gemeint, die 
den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträchtigt.

Ablauf

Änderungen, Beendigungen oder Kündigungen des Versicherungsvertrags müssen der 
Stammbehörde mitgeteilt werden. 

Sie können die Mitteilung über folgende Wege einreichen: 
Schriftlich per Post
Per Mail
Über das besondere elektronische Behördenpostfach (BebPo)

Die Kontaktdaten finden Sie unter "Zuständige Stellen".
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Die Stammbehörde unterrichtet den Betreuer oder die Betreuerin unverzüglich nach Erhalt 
der Meldung über das Versicherungsende und fordert diese auf, kurzfristig anderweitig 
den Versicherungsschutz wiederherzustellen. Dabei ist der Vermeidung von 
Versicherungslücken beim Neuabschluss entgegenzuwirken. Hält der Betreuer oder die 
Betreuerin diese Verpflichtung nicht ein, hat die Stammbehörde die Registrierung zu 
widerrufen.

Benötigte Unterlagen
Versicherungsvertrag

Zuständige Stellen

Örtliche Betreuungsbehörde

+49 421 361-19530
Straße Hans-Böckler-Straße 9, 28217 Bremen
Website
Betreuungsbehoerde@afsd.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Gebühren / Kosten

gebührenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Änderungen, Beendigungen und Kündigungen müssen sofort mitgeteilt werden.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Stammbehörde hat den Betreuer oder die Betreuerin sofort über den Verlust des 
Versicherungsschutzes in Kenntnis zu setzen und kann das Widerrufverfahren in einem 
dem Einzelfall angemessenen Zeitrahmen, spätestens jedoch nach der Löschung des 
Versicherungsschutzes mit Ablauf des Monats nach Kenntnisnahme.

Weitere Informationen
Merkblatt zum Registrierungsverfahren
Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.
Bundesverband freier Berufsbetreuer

https://www.service.bremen.de/senatorin-fuer-arbeit-soziales-jugend-und-integration/amt-fuer-soziale-dienste/amt-fuer-soziale-dienste-sozialzentrum-3-mitte-oestliche-vorstadt-findorff/oertliche-betreuungsbehoerde-192577
https://www.amtfuersozialedienste.bremen.de/erwachsene/betreuungsbehoerde-14460
mailto:Betreuungsbehoerde@afsd.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Merkblatt%20zum%20Registrierungsverfahren.pdf
https://www.berufsbetreuung.de/
https://bvfbev.de/
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https://www.bgt-ev.de/
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